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Gemeinde Obersontheim Abwassersatzung 15.11.2025

Aufgrund von 8 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes fur Baden-Wirttemberg (WG),
88 4 und 11 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg (GemO) und 88 2, 8 Abs.
2,11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes fir Baden-Wirttemberg (KAG)
hat der Gemeinderat der Gemeinde Obersontheim am 13.11.2025 folgende
Satzungsanderung der Abwassersatzung, in der Fassung vom 29.07.2021,
beschlossen:

|. Allgemeine Bestimmungen

§1
Offentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde Obersontheim betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet
angefallenen Abwassers in jeweils selbststandigen offentlichen Einrichtungen

a) zur zentralen Abwasserbeseitigung,
b) zur dezentralen Abwasserbeseitigung.

Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird durch besondere Satzung der
Gemeinde Uber die Entsorgung von Kleinklaranlagen und geschlossenen
Gruben vom 14.01.1994 in der jeweils gultigen Fassung geregelt.

(2) Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch
Dritte vornehmen lassen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Anderung der
offentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veranderte Wasser und das bei
Trockenwetter damit zusammen abflieRende Wasser (Schmutzwasser) sowie
das von Niederschlagen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten
Flachen gesammelt abflieRende Wasser (Niederschlagswasser). Als
Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und
Ablagern von Abfallen austretenden und gesammelten Flussigkeiten.
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(@)

3)

(4)

Die zentrale offentliche Abwasserbeseitigung umfasst alle Abwasseranlagen
mit dem Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser zu sammelin,
den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Offentliche
(zentrale) Abwasseranlagen sind insbesondere die Offentlichen Kanale,
Anlagen zur Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die
offentlichen Abwasseranlagen entlastet werden, Regenrickhaltebecken,
Regenuberlauf- und Regenklarbecken, Retentionsbodenfilter,
Abwasserpumpwerke, Klaranlagen und Versickerungs- und
Ruckhalteanlagen fur Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und
Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/-schachte), soweit sie nicht Teil der
Grundstucksentwasserungsanlage sind sowie offene und geschlossene
Graben, soweit sie von der Gemeinde zur offentlichen Abwasserbeseitigung
benutzt werden. Zu den 6ffentlichen (zentralen) Abwasseranlagen gehért auch
der Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der 6ffentlichen Verkehrs-
und Grunflachen verlauft (Grundsticksanschluss).

Die dezentrale Abwasserbeseitigung umfasst die Abfuhr und die Beseitigung
des Schlamms aus Kleinklaranlagen sowie des Inhalts von geschlossenen
Gruben einschlieBlich der Uberwachung des ordnungsgeméafen Betriebs
dieser Anlagen durch die Gemeinde oder durch den von ihr nach § 56 Satz 3
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beauftragten Dritten. Zu den o&ffentlichen
(dezentralen) Abwasseranlagen gehdéren alle Vorkehrungen und
Einrichtungen fir die Abfuhr und die Behandlung von Abwasser aus
geschlossenen Gruben und Fakalschlamm aus Kleinklaranlagen
(Hausklaranlagen) aulRerhalb des zu entwassernden Grundstuicks.

Grundstucksentwasserungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der
Sammlung, Vorbehandlung, Prifung und Ableitung des Abwassers bis zur
offentlichen Abwasseranlage dienen. Fur den Bereich der zentralen
Abwasserbeseitigung gehoren hierzu insbesondere Leitungen, die im Erdreich
oder im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem
Grundstucksanschluss zufihren (Grundleitungen), Prifschachte sowie
Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwasserung und Versickerungs- und
Ruckhalteanlagen fur Niederschlagswasser, soweit sie sich auf privaten
Grundstucken befinden. Fir den Bereich  der  dezentralen
Abwasserbeseitigung gehdren hierzu insbesondere Kleinklaranlagen
(Hausklaranlagen) und geschlossene Gruben einschlieBlich Zubehor
innerhalb des zu entwassernden Grundstuicks.
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(5)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Notuberlaufe sind Entlastungsbauwerke fur auf3erplanmaflige Ableitungen in
den offentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichsmaRigen
und reduzierten (gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den offentlichen
Kanal; sie sind so anzulegen, dass eine Einleitung nur in
Ausnahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt.

ll. Anschluss und Benutzung

§3

Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung

Die Eigentumer von Grundstlicken, auf denen Abwasser anfallt, sind nach
naherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre
Grundsticke an die o6ffentlichen Abwasseranlagen anzuschlie3en, diese zu
benutzen und das gesamte auf den Grundstlcken anfallende Abwasser der
Gemeinde im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu Uberlassen. Der
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des
Grundstucks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentumers.

Die Benutzungs- und Uberlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur
Nutzung eines Grundstlcks oder einer Wohnung berechtigten Personen.

Bebaute Grundsticke sind anzuschliel3en, sobald die fur sie bestimmten
offentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die
offentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage
hergestellt, so ist das Grundstick innerhalb von sechs Monaten nach der
betriebsfertigen Herstellung anzuschliel3en.

Unbebaute Grundstiicke sind anzuschlieen, wenn der Anschluss im
Interesse der o6ffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen
Grinden des offentlichen Wohls geboten ist.

§4
Anschlussstelle, vorlaufiger Anschluss

Wenn der Anschluss eines Grundstlicks an die nachste o6ffentliche
Abwasseranlage technisch unzweckmalig oder die Ableitung des
Abwassers Uber diesen Anschluss fur die o6ffentliche Abwasseranlage
nachteilig ware, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, dass das
Grundstuck an eine andere offentliche Abwasseranlage angeschlossen
wird.
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(2) Ist die fur ein Grundstick bestimmte 6ffentliche Abwasseranlage noch nicht
hergestellt, kann die Gemeinde den vorlaufigen Anschluss an eine andere
offentliche Abwasseranlage gestatten oder verlangen.

§5
Befreiungen

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundsticks an die Ooffentliche
Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist
aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag
insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen
seines die oOffentlichen Belange lberwiegenden privaten Interesses an der eigenen
Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung
wasserwirtschaftlich unbedenklich ist.

§6
Allgemeine Ausschlisse

(1) Von der oOffentlichen Abwasserbeseitigung sind samtliche Stoffe
ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klarwerke, den Betrieb der
Schlammbehandlungsanlagen, die = Schlammbeseitigung  oder  die
Schlammverwertung beeintrachtigen, die offentlichen Abwasseranlagen
angreifen, ihre Funktionsfahigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren
oder gefahrden konnen oder die den in Offentlichen Abwasseranlagen
arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden kdnnen. Dies gilt auch fur
Flussigkeiten, Gase und Dampfe.

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:

1. Stoffe — auch im zerkleinerten Zustand - die zu Ablagerungen oder
Verstopfungen in den 6ffentlichen Abwasseranlagen fuhren kdnnen (zum
Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, Mist, Schlamm, Sand, Glas,
Kunststoffe, Textilien, Kuchenabfalle, Schlachtabfalle, Haut- und
Lederabfalle, Tierkorper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und
hefehaltige Rickstande);

2. feuergefahrliche, explosive, giftige, fett- oder d&lhaltige Stoffe (zum
Beispiel Benzin, Heizél, Karbid, Phenole, Ole und Fette, OI-
/Wasseremulsionen,  Sauren, Laugen, Salze, Reste  von
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus
Schlachtungen, mit Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe)
sowie Arzneimittel;
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. Jauche, Gulle, Abgange aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke;

. faulendes und sonst Ubelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure

Konzentrate, Krautwasser);

. Abwasser, das schadliche oder belastigende Gase oder Dampfe

verbreiten kann;

. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht;

. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe Uber den

Richtwerten des Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 115-2 vom
Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereinigung fur
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. — DWA —, Theodor-Heuss-
Allee 17, 53773 Hennef) in der jeweils gultigen Fassung liegen.

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall Uber die nach Absatz 2 einzuhaltenden

Anforderungen hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies fur den
Betrieb der 6ffentlichen Abwasseranlagen erforderlich ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der

(1)

(2)

Absatze 1 und 2 zulassen, wenn &ffentliche Belange nicht entgegenstehen, die
Versagung der Ausnahme im Einzelfall eine unbillige Harte bedeuten wirde
und der Antragsteller eventuell entstehende Mehrkosten Ubernimmt.

§7
Ausschlisse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung

Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der Offentlichen
Abwasserbeseitigung ausschlief3en,

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den

Anfallort oder wegen der Art oder Menge des Abwassers
unverhaltnismalig hohen Aufwand verursachen wirde;

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht

mit hauslichen Abwassern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt
werden kann.

Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die
Benutzung gestatten, wenn der Grundstiickseigentumer die fir den Bau und
Betrieb der offentlichen Abwasseranlagen entstehenden Mehrkosten
Ubernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit leistet.
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3)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Schlie3t die Gemeinde in Einzelfallen Abwasser von der Beseitigung aus,
bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehorde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG).

§8
Einleitungsbeschréankungen

Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer
Vorbehandlung oder Speicherung abhangig machen, wenn seine
Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der
offentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige offentliche Belange erfordert.

Fakalienhaltiges Abwasser darf in offentliche Abwasseranlagen, die nicht an
eine offentliche Klaranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender
Vorbehandlung eingeleitet werden.

Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt,
bedarf der schriftichen Genehmigung der Gemeinde. Die Einleitung von
sonstigem Wasser (zum Beispiel Drainagewasser, Grundwasser) ist
untersagt. Soweit die Einleitung von sonstigem Wasser nach der bisherigen
Abwassersatzung mit schriftlicher Genehmigung der Gemeinde zulassig war,
darf diese im genehmigten Umfang weitergeflihrt werden. Die Weiterfuhrung
ist ausgeschlossen, wenn sich die Gemeinde in der schriftlichen Genehmigung
eine Kulndigungs-/Widerrufsmoglichkeit eingeraumt hat und von dieser
Gebrauch macht.

§9
Eigenkontrolle

Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (nach § 3
Absatze 1 und 2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflusse
und der Beschaffenheit der Abwasser sowie zur Bestimmung der
Schadstofffracht in die Grundstlicksentwasserungsanlage eingebaut oder an
sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstick angebracht, betrieben und in
ordnungsgemalfem Zustand gehalten werden.

Die Gemeinde kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die fur
die Bedienung der Anlage und fur die Fuhrung des Betriebstagebuchs
verantwortlich ist. Das Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom
Datum der letzten Eintragung oder des letzten Beleges an gerechnet,
aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen.
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§10
Abwasseruntersuchungen

(1) Die Gemeinde kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen
vornehmen. Sie bestimmt, in welchen Abstanden die Proben zu entnehmen
sind, durch wen sie zu enthehmen sind und wer sie untersucht. Fur das
Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend.

a. die__Ermittlungen__ergeben, _dass ___Vorschriften _oder _auferlegte

(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mangel festgestellt werden,
hat der Verpflichtete diese unverzuglich zu beseitigen.

8§11
Grundstucksbenutzung

Die Grundstlickseigentimer konnen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die Gemeinde verpflichtet werden, fur Zwecke
der offentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanalen einschliellich

Anschluss anderer Grundstlicke an die Anschlussleitung zu ihren Grundsticken zu
dulden.
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(1)

(2)

3)

(1)

lll. Grundstlicksanschlisse,
Grundstlcksentwasserungsanlagen

812
Grundsticksanschliisse

Grundstucksanschlusse (§ 2 Abs. 2) werden ausschlieBlich von der
Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geandert, abgetrennt und
beseitigt.

Art, Zahl und Lage der Grundstiicksanschliisse sowie deren Anderung
werden nach Anhoérung des Grundstiickseigentimers und unter Wahrung
seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde
stellt die fur den erstmaligen Anschluss eines Grundsticks notwendigen
Grundstlicksanschlisse bereit; diese Kosten sind durch den Teilbetrag fur
den offentlichen Abwasserkanal (§ 33 Nr. 1) abgegolten. Die Gemeinde tragt
diese Kosten bis zur Grundstucksgrenze, maximal bis zu einer Lange von 7
m vom Hauptkanal her. Die darUberhinausgehenden Kosten hat der
Anschlussnehmer (Grundstlickseigentiimer) zu tragen.

Jedes Grundstiick, das erstmalig an die 6ffentlichen Abwasseranlagen
angeschlossen wird, erhalt einen Grundsticksanschluss; werden
Grundstucke im Trennverfahren entwassert, gelten die beiden Anschlisse
als ein Grundstlcksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als einen
Grundstlicksanschluss herstellen, soweit sie es fur technisch notwendig halt.
In besonders begriundeten Fallen (zum Beispiel Sammelgaragen,
Reihenhauser) kann die Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstlicke
Uber einen gemeinsamen Grundstlcksanschluss vorschreiben oder auf
Antrag zulassen.

§13
Sonstige Anschliisse

Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstickseigentimers weitere
Grundstlicksanschliisse sowie vorlaufige oder voribergehende Anschlisse
herstellen. Als weitere Grundstliicksanschlisse gelten auch Anschlisse fur
Grundstucke, die nach Entstehen der Beitragsschuld (§ 34) neu gebildet
werden.
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(2) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veranderung und
Beseitigung der in Absatz 1 genannten Grundsticksanschlisse hat der
Grundstuckseigentiumer der Gemeinde zu erstatten.

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endglltigen Herstellung des
Grundstiicksanschlusses, im Ubrigen mit der Beendigung der Mafnahme.
Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des
Abgabenbescheids fallig.

8§14
Private Grundstiicksanschliisse

(1) Private Grundstlicksanschlisse sind vom Grundstlickseigentimer auf eigene
Kosten zu unterhalten, zu andern, zu erneuern und zu beseitigen.

(2) Entspricht ein Grundstiicksanschluss nach Beschaffenheit und Art der
Verlegung den allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen
zusatzlichen Bestimmungen der Gemeinde und verzichtet der
Grundstuckseigentumer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, so ist der
Grundstucksanschluss auf sein Verlangen von der Gemeinde zu Ubernehmen.
Dies gilt nicht fur Leitungen im AulRenbereich (§ 35 BauGB).

(3) Unterhaltungs-, Anderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an
privaten Grundstlicksanschliissen (Abs. 1) sind der Gemeinde vom
Grundstluckseigentimer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

§15
Genehmigungen

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedurfen

a) die Herstellung der Grundsticksentwasserungsanlagen, deren
Anschluss sowie deren Anderung;

b) die Benutzung der 6ffentlichen Abwasseranlagen sowie die Anderung
der Benutzung. Bei voribergehenden oder vorlaufigen Anschlissen wird
die Genehmigung widerruflich oder befristet ausgesprochen.

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. Uber
bestehende Grundstiicksentwasserungsanlagen) gleich.

(3) Aus dem Antrag mussen auch Art, Zusammensetzung und Menge der
anfallenden Abwasser, die vorgesehene Behandlung der Abwasser und die
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Bemessung der Anlagen ersichtlich sein. Auf3erdem sind dem Antrag folgende
Unterlagen beizufugen:

a)

b)

Lageplan im Malstab 1: 500 mit Einzeichnung samtlicher auf dem
Grundstuck bestehender Gebaude, der Stralle, der Schmutz- und
Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem Grundstick liegenden
Straldenkanale und der etwa vorhandenen weiteren
Entwasserungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.;

Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen
anzuschlieRenden Gebaude im Malistab 1:100 mit Einzeichnung der
anzuschlieBenden Entwasserungsteile, der Dachableitung und aller
Entwasserungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten Weite
und der Absperrschieber oder Riuckstauverschlusse;

Systemschnitte der zu entwassernden Gebaudeteile im Malstab 1:100
in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und
der Fallrohre, der Dimensionen und der Gefallverhaltnisse, der
Hohenlage, der Entwasserungsanlage und des Stralenkanals, bezogen
auf Normalnull).

Die zur Anfertigung der Plane erforderlichen Angaben (Hohenlage des
StralRenkanals, Lage der Anschlussstelle und Hohenfestpunkte) sind bei der
Gemeinde einzuholen. Dort sind auch Formulare fur die Entwasserungsantrage
erhaltlich.

8§16
Regeln der Technik

Grundstucksentwasserungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln
der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen fur den Bau, den
Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die
die oberste Wasserbehorde durch offentliche Bekanntmachung einfihrt. Von den
allgemein anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den
Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird.
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

§17
Herstellung, Anderung und Unterhaltung der
Grundstucksentwésserungsanlagen

Die Grundstiicksentwasserungsanlagen sind vom Grundstilicks-
eigentumer auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu andern, zu
erneuern und nach Bedarf grindlich zu reinigen. Zu diesen Kosten gehoren
auch jene, welche die Lange von mehr als 7 Metern nach § 12 Abs. 2
uberschreiten. Dies gilt ebenfalls far den Teil der
Grundstucksentwasserungsanlage, der in oOffentlichen Verkehrs- und
Grunflachen gemaly § 2 Abs. 2 verlauft.

Die Gemeinde kann, zusammen mit dem Grundstlicksanschluss, einen Teil
der Grundstlcksentwasserungsanlage, vom Grundsticksanschluss bis
einschlieBlich des Prifschachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit
entstehenden Kosten hat der Grundstlickseigentiimer zu tragen. § 13 Abs.
3 gilt entsprechend.

Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite
auszufuhren. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prufschacht) ist so
nahe wie technisch méglich an die 6ffentliche Abwasseranlage zu setzen; er
muss stets zuganglich und bis auf Ruckstauebene (§ 20) wasserdicht
ausgefihrt sein.

Wird eine Grundsticksentwasserungsanlage — auch vorubergehend -
aulBer Betrieb gesetzt, so kann die Gemeinde den Grundsticksanschluss
verschlie3en oder beseitigen. Die Kosten tragt der Grundstiickseigentumer.
§ 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Gemeinde kann die in Satz 1 genannten
Malnahmen auf den Grundstlickseigentimer Ubertragen.

§18
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgerate

Auf Grundstucken, auf denen Fette, Leichtflissigkeiten wie Benzin und Benzol
sowie Ole oder Olriickstdande in das Abwasser gelangen koénnen, sind
Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider
mit dazugehdrenden Schlammfangen) einzubauen, zu betreiben, zu
unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehorenden
Schlammfangen sind vom Grundstiickseigentimer in regelmaRigen
Zeitabstanden, darlber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu
reinigen. Bei schuldhafter Saumnis ist er der Gemeinde gegenuber
schadensersatzpflichtig. Fur die Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe
gelten die Vorschriften Uber die Abfallentsorgung.
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(2) Die Gemeinde kann vom Grundstuckseigentumer im Einzelfall den Einbau und
den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies fur die Ableitung
des Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt fur Pumpanlagen auf
Grundstucken, die an Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16
bleibt unberuhrt.

(3) Zerkleinerungsgerate fur Kuchenabfalle, Mull, Papier und dergleichen sowie
Handtuchspender mit Spulvorrichtung durfen nicht an
Grundstucksentwasserungsanlagen angeschlossen werden.

§19
Aullerbetriebsetzung von Kleinklaranlagen

Kleinklaranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzuglich auler
Betrieb zu setzen, sobald das Grundstuck Uber eine Abwasserleitung an eine
offentliche Klaranlage angeschlossen ist. Die Kosten fir die Stilllegung tragt der
Grundstickseigentimer selbst.

§ 20
Sicherung gegen Ruckstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstlcksentwasserungsanlagen,
insbesondere Toiletten mit Wasserspulung, Bodenablaufe, Ausglisse, Spllen,
Waschbecken, die tiefer als die StralRenoberflache an der Anschlussstelle der
Grundsticksentwasserung (Ruckstauebene) liegen, missen vom
Grundstiickseigentimer auf seine Kosten gegen Riickstau gesichert werden. Im
Ubrigen hat der Grundstiickseigentiimer fiir riickstaufreien Abfluss des Abwassers zu
sorgen.

§21
Abnahme und Prifung der
Grundstlucksentwasserungsanlagen, Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster

(1) Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf die
Grundstucksentwasserungsanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die
Abnahme der Grundstlcksentwasserungsanlage befreit den Bauherrn, den
Planverfasser, den Bauleiter und den ausfihrenden Unternehmer nicht von
ihrer Verantwortlichkeit fur die vorschriftsmaflige und fehlerfreie Ausflihrung
der Arbeiten.
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(@)

3)

(4)

Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundsticksentwasserungsanlagen zu prufen.
Die Grundstluckseigentimer und Besitzer (nach § 3 Absatze 1 und 2) sind
verpflichtet, die Prifungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den
zur Prufung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgange zu
gewahren und die sonst erforderlichen Auskulnfte zu erteilen. Von der Gemeinde
beauftragte Personen diirfen Grundstiicke zur Uberwachung der Einhaltung der
satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfullung danach auferlegter
Verpflichtungen betreten.

Werden bei der Prufung der Grundstlcksentwasserungsanlagen Mangel
festgestellt, hat sie der Grundstuckseigentiumer unverziglich zu beseitigen.

Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der
Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren
Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein erheblicher Einfluss auf die
offentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, Betrieb oder
Unterhaltung oder auf das Gewasser zu erwarten ist, in einem so genannten
Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde gefuhrt und
auf Verlangen der Wasserbehorde ubermittelt. Die Verantwortlichen dieser
Betriebe sind verpflichtet, der Gemeinde, auf deren Anforderung hin die fur die
Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen.
Dabei handelt es sich um folgende Angaben:

Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion,
eingeleitete Abwassermenge, Art der Abwasservorbehandlungsanlage sowie
der wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehoéren insbesondere auch
solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der Oberflachengewasserverordnung
genannt sind. Die Gemeinde wird dabei die Geheimhaltungspflicht von
Geschafts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes
beachten.

V. Abwasserbeitrag

§ 22
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands flir die Anschaffung,
Herstellung und den Ausbau der Offentlichen Abwasseranlagen einen
Abwasserbeitrag. Der Abwasserbeitrag wird in Teilbetragen (§ 33) erhoben.
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(1)

(2)

(1)

(@)

3)

§23
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen Grundstlicke, fur die eine bauliche oder
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich
genutzt werden kdnnen. Erschlossene Grundstlcke, fir die eine bauliche
oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der
Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und
nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung
anstehen.

Wird ein Grundstick an die offentlichen Abwasseranlagen tatsachlich
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfullt sind.

§24
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentumer des
Grundstucks ist.

Ist das Grundstick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der
Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentimers beitragspflichtig. Mehrere
Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentimer nur entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

Steht das Grundstlick, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im
Eigentum  mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die
Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.

§25
Beitragsmalistab

MaRstab fur den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsflache. Diese ergibt sich durch
Vervielfachung der Grundstlcksflache (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die
nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind,
auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.
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8 26
Grundstucksflache

(1) Als Grundstucksflache gilt:

1. bei Grundstiicken im Bereich eines Bebauungsplans die Flache, die der

Ermittlung der zulassigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1

BauGB nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthalt, die
tatsachliche Grundstucksflache bis zu einer Tiefe von 50 Metern von der
der ErschlieBungsanlage zugewandten Grundsticksgrenze.

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung Uber diese Begrenzung
hinaus oder sind Flachen tatsachlich angeschlossen, so ist die
Grundstuckstiefe maRgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung,
zuzuglich der baurechtlichen Abstandsflachen, bestimmt wird.
Grundstlcksteile, die lediglich die wegemalige Verbindung zur
ErschlieBungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der
Grundstickstiefe unbertcksichtigt. Zur Nutzung zahlen auch angelegte
Grinflachen oder gartnerisch genutzte Flachen.

(2) Teilflachenabgrenzungen gemal} § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberihrt.

§ 27
Nutzungsfaktor

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstlcksflache (§ 26) mit einem
Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen betragt:

1.

2.

W

bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00,
bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25,
bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50,
. bei vier- und flinfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75,
bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.

(2) Bei Stellplatzgrundstucken und bei Grundstlicken, fur die nur eine Nutzung
ohne Bebauung zulassig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete
Bedeutung hat, wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt
fur Gemeinbedarfs- oder Griunflachengrundstlicke, deren Grundstiicksflachen
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aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil
mit Gebauden uUberdeckt werden sollen bzw. Uberdeckt sind (zum Beispiel
Friedhofe, Sportplatze, Freibader, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 31 finden
keine Anwendung.

§ 28

Ermittlung des Nutzungsmales bei Grundsttcken, fur die ein Bebauungsplan

die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzulassige Zahl der
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine groRere Geschosszahl genehmigt, so ist diese
zugrunde zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbauordnung
(LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung tUber den Bebauungsplan geltenden
Fassung. Sind auf einem Grundstick mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher
Geschosszahl zulassig, ist die hochste Zahl der Vollgeschosse mal3gebend.

§29

Ermittlung des Nutzungsmales bei Grundstlicken, fir die ein Bebauungsplan

(1)

(@)

eine Baumassenzahl festsetzt

Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine
Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch
3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen
ab 0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen,
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

Ist eine grélere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl
zulassige Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der
Teilung dieser Baumasse durch die Grundstlicksflache und nochmaliger
Teilung des Ergebnisses durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl
aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 30

Ermittlung des Nutzungsmalies bei Grundstiicken, fur die ein Bebauungsplan

(1)

die H6he baulicher Anlagen festsetzt

Bestimmt der Bebauungsplan das Mal} der baulichen Nutzung nicht durch die
Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Hohe
baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen Gebaudehdhe (Firsthdhe) fest, so
gilt als Geschosszahl das festgesetzte Hochstmald der Hohe der baulichen
Anlage geteilt durch
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(2)

3)

(4)

1. 3,0 fur die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine
Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete,
Wochenendhausgebiete und  besondere = Wohngebiete  (WB)
festgesetzten Gebiete und

2. 4,0 fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Dorfliche
Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK),
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (Gl) und sonstige Sondergebiete
(SO) festgesetzten Gebiete.

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab
0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die
kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

Bestimmt der Bebauungsplan das Mal} der baulichen Nutzung nicht durch die
Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Hohe
baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhdohe (Schnittpunkt der
senkrechten, traufseitigen AuRenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als
Geschosszahl das festgesetzte Hochstmall der Hohe der baulichen Anlage
geteilt durch

1. 2,7 fur die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine
Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete,
Wochenendhausgebiete und  besondere = Wohngebiete  (WB)
festgesetzten Gebiete und

2. 3,5 fur die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Dorfliche
Wohngebiete (MDW), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK),
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (Gl) und sonstige Sondergebiete
(SO) festgesetzten Gebiete.

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab
0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die
kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

Ist im Einzelfall eine groRRere als die im Bebauungsplan festgesetzte Hohe
baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese gemal® Abs. 1 oder 2 in eine
Geschosszahl umzurechnen.

Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer
Baumassenzahl sowohl die zulassige Firsthohe als auch die zulassige
Traufhdhe der baulichen Anlage aus, so ist die Firsthdhe gemal’ Abs. 1 und 3
in eine Geschosszahl umzurechnen.

Seite 18 von 34



Gemeinde Obersontheim Abwassersatzung 15.11.2025

§31
Ermittlung des Nutzungsmales bei Grundsticken, fur die keine
Planfestsetzung im Sinne der 88 28 bis 30 bestehen

(1) Bei Grundstucken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, fur die
der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 28 bis 30 enthalt, ist
malfdgebend:

1. bei bebauten Grundsticken die Zahl der tatsachlich vorhandenen
Geschosse,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den
Grundstucken der naheren Umgebung uberwiegend vorhandenen
Geschosse.

(2) Bei Grundstlcken im AuRenbereich (§ 35 BauGB) ist maligebend:

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen
Geschosse;

2. bei unbebauten Grundstlcken, fur die ein Bauvorhaben genehmigt ist,
die Zahl der genehmigten Geschosse.

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im
Entstehungszeitpunkt (§ 34) geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstick
mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist
die héchste Zahl der Vollgeschosse maldgebend.

(4) Bei Grundstiucken mit Gebauden ohne ein Vollgeschoss i. S. der LBO gilt als
Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die Uberbaute
Grundstucksflache und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die
nach Abs. 1 malRgebende Geschosszahl. Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nachstfolgende volle Zahl
aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 32
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht
(1) Von Grundstuckseigentumern, fur deren Grundstick eine Beitragsschuld

bereits entstanden ist oder deren Grundstlcke beitragsfrei angeschlossen
worden sind, werden weitere Beitrage erhoben,
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1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulassige Zahl bzw.
genehmigte hohere Zahl der Vollgeschosse uberschritten oder eine
groldere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelassen wird;

2. soweit in den Fallen des § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine héhere Zahl der
Vollgeschosse zugelassen wird;

3. wenn das Grundstlck mit Grundstucksflachen vereinigt wird, fur die eine
Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist;

4. soweit Grundstucke unter Einbeziehung von Teilflachen, fur die eine
Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden.

(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstlicken Teilflachen gemaR § 26 Abs. 1
Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberticksichtigt geblieben
sind, entsteht eine weitere Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen fir eine
Teilflachenabgrenzung entfallen.

§33
Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus:
Teilbeitrage je m2 Nutzungsflache (§ 25)
1. fur den offentlichen Abwasserkanal 2,45 Euro.

2. fur den mechanischen und biologischen
Teil des Klarwerks 1,15 Euro.

3. fur den chemischen Teil des Klarwerks 0,00 Euro.
§ 34
Entstehung der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht:

1. inden Fallen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstlck an den 6ffentlichen
Kanal angeschlossen werden kann;

2. in den Fallen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frihestens jedoch mit
dessen Genehmigung;

3. inden Fallen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile der Abwasseranlagen
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fur das Grundstuck genutzt werden kdnnen;

4. in den Fallen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der
Baugenehmigung bzw. dem Inkrafttreten des Bebauungsplans oder
einer Satzungi. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB;

5. in den Fallen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrollerung des
Grundsticks im Grundbuch eingetragen ist;

6. in den Fallen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstuck
im Grundbuch eingetragen ist;

7. inden Fallen des § 32 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen flr
eine Teilflachenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und §
31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere mit dem Inkrafttreten eines
Bebauungsplanes oder einer Satzung gemal® § 34 Abs. 4 Satz. 1
BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des
tatsachlichen Anschlusses von abgegrenzten Teilflachen jedoch
frihestens mit der Anzeige einer Nutzungsanderung gemaf § 46 Abs. 7.

(2) FUr Grundstucke, die schon vor dem 01.04.1964 an die ©Offentliche
Abwasseranlagen hatten angeschlossen werden konnen, jedoch noch nicht
angeschlossen worden sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsachlichen
Anschluss, frihestens mit dessen Genehmigung.

(3) Fur mittelbare AnschlUsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend.

8§35
Vorauszahlungen, Falligkeit

(1) Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeitrage nach § 33 Nr. 2 und
3 in Hohe von 50 v. H. der voraussichtlichen Teilbeitragsschuld, sobald mit der

Herstellung des Teils der 6ffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird.

(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen werden jeweils
einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fallig.
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§ 36
Abldsung

(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit
dem Beitragsschuldner die Abloésung des Abwasserbeitrags (Teilbeitrags)
vereinbaren.

(2) Der Betrag einer Ablosung bestimmt sich nach der Hohe der voraussichtlich
entstehenden Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die Ermittlung erfolgt nach
den Bestimmungen dieser Satzung.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.

V. Abwassergeblhren

§ 37
Erhebungsgrundsatz

(1) Die Gemeinde erhebt flr die Benutzung der 6ffentlichen Abwasseranlagen
Abwassergebuhren.

(2) Fur die Bereitstellung eines Zwischenzahlers gemaly § 41 Abs. 2 wird eine
Grundgebuhr gemal § 42a erhoben, sofern die Ablesung fur die Abrechnung
erforderlich sein sollte.

8 38
Gebihrenmal3stab

(1) Die Abwassergebuhren werden getrennt fur die auf den Grundstucken
anfallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebuhr, § 40) und flur die
anfallende Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebuhr, § 40a)
erhoben.

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergeblhr nach
der eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge.

(3) Wird Abwasser zu einer offentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht,

bemisst sich die Abwassergebihr nach der Menge des angelieferten
Abwassers.
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(1)

(@)

3)

8 39
GeblUhrenschuldner

Schuldner der Abwassergebihr (§ 37 Abs. 1) und der Grundgebulhr (§ 37
Abs. 2) ist der Grundstlckseigentimer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle
des Grundstlckseigentimers Gebuhrenschuldner. Beim Wechsel des
Gebuhrenschuldners geht die Gebuhrenpflicht mit Beginn des auf den
Ubergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebihrenschuldner
uber.

Gebuhrenschuldner fur die Gebuhr nach § 38 Absatz 3 ist derjenige, der
das Abwasser anliefert.

Mehrere GebiUhrenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 40
Bemessung der Schmutzwassergebihr

(1) Bemessungsgrundlage fur die Schmutzwassergebuhr im Sinne von § 38 Abs.

(2)

1 ist:

1. die dem Grundstlick aus der 6ffentlichen Wasserversorgung zugefihrte

Wassermenge;

2. bei nichtoffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser

entnommene Wassermenge;

3. im Ubrigen das auf den Grundstiicken anfallende Niederschlagswasser,

soweit es als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird.

Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die
eingeleitete Wasser-/Schmutzwassermenge.

Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebuhrenschuldner bei sonstigen
Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtoffentlicher Wasserversorgung
(Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von Niederschlagswasser als
Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten
anzubringen und zu unterhalten (Halterung, Vorrichtungen etc.). Die
eigentliche Messeinrichtung wird durch die Gemeinde eingebaut und
unterhalten. Die Gebuhr fur diese Messeinrichtung richten nach § 42 a.
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(1)

(2)

8§ 40a
Bemessung der Niederschlagswassergebuhr

Bemessungsgrundlage fur die Niederschlagswassergebuhr (§ 38 Abs. 1) sind
die bebauten und befestigten (versiegelten) Flachen des an die &ffentliche
___________ von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar den
offentlichen Abwasseranlagen zugeflihrt wird. MalRgebend fir die
Flachenberechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes;
bei erstmaliger Entstehung der Gebuhrenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des
Beginns des Benutzungsverhaltnisses.

Die versiegelten Flachen (gemessen in m? werden mit einem Faktor
multipliziert, der unter Berticksichtigung des Grades der Wasserdurchlassigkeit
und der Verdunstung fir die einzelnen Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt
wird:

Faktor 1

b) stark versiegelte Flachen, z. B. Pflaster, Platten, Verbundsteine,
Rasenfugenpflaster, Kiesschuttdacher und sonstige nicht

Faktor 0,7

c) wenig versiegelte Flachen, z. B. Kies, Schotter, Schotterrasen,
Rasengittersteine, Porenpflaster (Sickersteine, Okopflaster),

Die Flachenerhebungsbodgen werden gemal der  genannten
Versiegelungsgrade immer nur bei Veranderungen angepasst. Es mussen
nicht alle Erhebungsbdgen auf Grund einer Erweiterung der Aufzahlungen
nacherfasst werden.
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Fir versiegelte Flachen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart
nach Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhangigkeit
vom Wasserdurchlassigkeitsgrad am nachsten kommt. Die

(4) Flachen, die an Zisternen ohne Uberlauf in die 6ffentlichen
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der
Gebuhrenbemessung unberlcksichtigt. Fur Flachen, die an Zisternen mit

8§41
Absetzungen

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die offentlichen Abwasseranlagen
eingeleitet wurden, werden auf Antrag des Gebuhrenschuldners bei der
Bemessung der Schmutzwassergebuihr (§ 40) abgesetzt.
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(@)

3)
(4)

Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch
Messung eines separaten Wasserzahlers (Zwischenzahlers) erbracht werden,
der den eichrechtlichen Vorschriften entspricht und von der Gemeinde
plombiert worden ist. Dieser Zahler wird von der Gemeinde eingebaut. Es
durfen nur Wasserzahler verbaut und genutzt werden, die von der Gemeinde
ausgegeben werden. Sie stehen im Eigentum der Gemeinde.

entfallt
Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht
durch einen Zwischenzahler nach Absatz 2 festgestellt, werden die
nichteingeleiteten Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als
nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen

14 m3/Jahr,
2. je Vieheinheit bei Geflugel

5 m3/Jahr.

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird von der
gesamten verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende

Wassermenge muss fur jede fur das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete

Person, die sich dort wahrend des Veranlagungszeitraums nicht nur
vorubergehend aufhalt, mindestens 25 m?/Jahr fur die erste Person und fur jede

weitere Person mindestens 20 m3/Jahr betragen.

Der Umrechnungsschlissel fur Tierbestande in Vieheinheiten zu § 51 des
Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Fur den Viehbestand ist
der Stichtag 15.07. eines jeden Jahres mal3gebend.

(5) Antrage auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf

eines Monats nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheids unter Angabe der
abzusetzenden Wassermenge zu stellen.
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§42
Hohe der Abwassergebihren

1) Die Schmutzwassergebuhr (§ 40) betragt je m® Abwasser:
( g

ab 01.01.2026 4,44 Euro

(2) Die Niederschlagswassergebuhr (§ 40a) betraqgt je m? versiegelte Flache:

ab 01.01.2026 0.49 Euro
ab 01.01.2027 0,40 Euro

(3) Die Gebduhr fur sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) betragt je m®* Abwasser oder
Wasser:

ab 01.01.2026 4,44 Euro

(4) Die Abwassergebuhr fir Abwasser, das zu einer Offentlichen
Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3), betragt je m?
Abwasser:

a) bei Abwasser aus Kleinklaranlagen:
Siehe § 9 Satzung der Gemeinde Uber die Entsorgung von Kleinklaranlagen und
geschlossenen Gruben.

b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben:
Siehe § 9 Satzung der Gemeinde Uber die Entsorgung von Kleinklaranlagen und
geschlossenen Gruben.

c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b)
zuzuordnen ist: 24,00 Euro.

(5) Beginnt oder endet die gebuhrenpflichtige Benutzung in den Fallen des § 40a
wahrend des Veranlagungszeitraumes, wird fur jeden Kalendermonat, in dem
die Gebuhrenpflicht besteht, ein Zwdlftel der Jahresgebuhr angesetzt.

8§42 a
Grundgebuhr

(1) Die Grundgebuhr gemalf’ § 37 Abs. 2 betragt 4,50 Euro/Monat fur Q3=4 und
3,00 Euro/Monat fiir Q3=2,5.
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(@)

(1)

(2)

3)

(4)

()

Bei der Berechnung der Grundgebuhr wird der Monat, in dem der
Zwischenzahler erstmals eingebaut oder endgultig ausgebaut wird, je als voller
Monat gerechnet.

§43
Entstehung der Gebihrenschuld

In den Fallen des § 38 Abs. 1 und § 42a Abs. 1 entsteht die Gebuhrenschuld
fur den Veranlagungszeitraum (01. Januar bis 31. Dezember) mit Ablauf des
Veranlagungszeitraumes. Endet ein Benutzungsverhaltnis vor Ablauf des
Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebuhrenschuld mit Ende des
Benutzungsverhaltnisses. Die Grundgebihr gemals § 42a wird flr jeden
angefangenen Kalendermonat, in dem auf dem Grundstick ein
Zwischenzahler vorhanden ist, erhoben.

In den Fallen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebuhrenschuld flr den
bisherigen Grundstiickseigentimer mit Beginn des auf den Ubergang
folgenden Kalendermonats, fur den neuen Grundstickseigentimer mit Ablauf
des Veranlagungszeitraums.

In den Fallen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebuhrenschuld bei
voriibergehender Einleitung mit Beendigung der Einleitung, im Ubrigen mit
Ablauf des Veranlagungszeitraumes.

In den Fallen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebuhrenschuld mit der Anlieferung
des Abwassers.

Die Gebuhrenschuld gemal § 38 Abs. 1 sowie die Vorauszahlung gemaR §

44 ruhen auf dem Grundstlick bzw. dem Erbbaurecht als 6ffentliche Last (§ 13
Abs. 3i. V. mit § 27 KAG).
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(1)

=

(2)
(3)

(4)

(5)

b)

8§44
Vorauszahlungen

Solange die Gebuhrenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom
Gebuhrenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen
entstehen ab dem 01.01.2026 zum

Mai
August
November

eines jeden Kalenderjahres. Beginnt die Gebuhrenpflicht wahrend des
Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen erstmalig zum
nachsten der in Satz 2 genannten Termine.

Zum 1. November 2025 wird ein auf3erordentlicher Abschlag zur Zahlung fallig.

Jeder Vorauszahlung ist ein Drittel des zuletzt festgestellten
Jahreswasserverbrauchs bzw. ein Drittel der zuletzt festgestellten versiegelten
Grundstucksflache sowie ein Drittel der Jahresgrundgebuihr (§ 42a) zugrunde
zu legen. Bei erstmaligem Beginn der GebuUhrenpflicht wird der
voraussichtliche Jahreswasserverbrauch geschatzt. Die voraussichtliche
versiegelte Flache wird geschatzt, solange die Erklarung nach § 46 Abs. 3 ff.
nicht abgegeben oder die Feststellung nach § 46 Abs. 3 ff. nicht getroffen
wurde.

Die fur den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf
die Gebuhrenschuld fur diesen Zeitraum angerechnet.

In den Fallen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfallt die Pflicht zur Vorauszahlung.

§ 45
Falligkeit

Die Benutzungsgebulhren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Geblhrenbescheids zur Zahlung fallig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet
worden, gqilt dies nur, soweit die Gebuhrenschuld die geleisteten
Vorauszahlungen Ubersteigt. Ist die Gebuhrenschuld kleiner als die geleisteten
Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des
Geblhrenbescheids durch Aufrechnung oder Zurlickzahlung ausgeglichen.

Die Vorauszahlungen gemaR § 44 werden zu den in § 44 Abs. 1 Satz 2 und §
44 Abs. 2 genannten Terminen zur Zahlung fallig.
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(1)

(2)

3)

(4)

VI. Anzeigepflicht, Haftung,
Ordnungswidrigkeiten

8§ 46
Anzeigepflicht

Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder die VeraulRerung
eines an die offentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstucks
anzuzeigen. Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen
dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der VeraulRerer und
der Erwerber.

Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der
Gebuhrenschuldner der Gemeinde anzuzeigen:

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtoffentlichen
Wasserversorgungsanlage;

b) das auf dem Grundstiick gesammelte und als Brauchwasser genutzte
Niederschlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3);

c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8
Abs. 3).

Binnen eines Monats nach dem tatsachlichen Anschluss des Grundstlcks an
die offentliche Abwasserbeseitigung hat der Gebuhrenschuldner die Lage und
Grolle der Grundsticksflachen, von denen Niederschlagswasser den
offentlichen Abwasseranlagen zugeflihrt wird (§ 40a Abs. 1), der Gemeinde in
pruffahiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebuhrenschuldner seinen
Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die
Berechnungsgrundlagen fiir die Niederschlagswassergebiihr von der
Gemeinde geschatzt.

Pruffahige Unterlagen sind Lageplane im Malistab 1:500 oder 1:1000 mit
Eintrag der Flurstiicks-Nummer. Die an die 6ffentlichen Abwasseranlagen
angeschlossenen Grundsticksflachen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2
aufgeflihrten Versiegelungsarten und der fir die Berechnung der Flachen
notwendigen Mal3e rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde stellt auf Anforderung
einen Anzeigevordruck zur Verfugung.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Andert sich die versiegelte, abflusswirksame Flache, der Versiegelungsgrad
oder die an Zisternen angeschlossene Flache des Grundsticks um mehr als
10 m?, ist die Anderung innerhalb eines Monats der Gemeinde anzuzeigen.

Unverzlglich haben der Grundstlickseigentimer und die sonst zur Nutzung
eines Grundstlicks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde
mitzuteilen:

a) Anderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls
des Abwassers;

b) wenn gefahrliche oder schadliche Stoffe in die O6ffentlichen
Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist.

Binnen eines Monats hat der Grundstlickseigentimer der Gemeinde
mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen fir Teilflachenabgrenzungen gemal §
26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind,
insbesondere abgegrenzte Teilflachen gewerblich oder als Hausgarten
genutzt, tatsachlich an die offentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen
oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.

Wird eine Grundstlicksentwasserungsanlage, auch nur voriibergehend, auler
Betrieb gesetzt, hat der Grundstlickeigentimer diese Absicht so friihzeitig
mitzuteilen, dass der Grundstiicksanschluss rechtzeitig verschlossen oder
beseitigt werden kann.

Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versdumt, so haftet im Falle des
Absatzes 1 der bisherige Gebuhrenschuldner fur die Benutzungsgebuhren, die
auf den Zeitpunkt bis zum Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

(10) Sind auf Grundstucken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung

Zwischenzahler gemal § 41 Abs. 2 vorhanden, sind diese bei der Gemeinde
unter Angabe des Zahlerstandes und eines Nachweises uber die Eichung des
Zahlers innerhalb von vier Wochen anzuzeigen.

(11) Folgende Antragsformulare sind durch den Benutzer bei Verdnderung der

Einrichtung zu stellen:

e Antrag auf Anschluss an die offentliche Abwasserentsorgung /
Hausanschluss
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8§ 47
Haftung der Gemeinde

(1) Werden die offentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstorungen, die die
Gemeinde nicht zu vertreten hat, voribergehend ganz oder teilweise aulder
Betrieb gesetzt oder treten Mangel oder Schaden auf, die durch Rickstau
infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder
Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind,
so erwachst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf
ErmaRigung oder auf Erlass von Beitragen oder Gebiihren entsteht in
keinem Fall.

(2) Die Verpflichtung des Grundstickseigentumers zur Sicherung gegen
Ruckstau (§ 20) bleibt unberihrt.

(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Gemeinde nur fur
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit.

§48
Haftung der Grundstuckseigentimer

Die Grundstickseigentimer und die Benutzer haften fir schuldhaft verursachte
Schaden, die infolge einer unsachgemalien oder den Bestimmungen dieser Satzung
widersprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der
Grundstucksentwasserungsanlagen entstehen. Sie haben die Gemeinde von
Ersatzanspruchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schaden geltend gemacht
werden.

8§49
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde Uberlasst;
2. entgegen § 6 Absatze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene
Abwasser oder Stoffe in die 6ffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder

die fur einleitbares Abwasser vorgegebenen Richtwerte Gberschreitet;

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung
in 6ffentliche Abwasseranlagen einleitet;
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4.

10.

11.

entgegen § 8 Abs. 2 fakalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende
Vorbehandlung in offentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an
eine offentliche Klaranlage angeschlossen sind;

entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der
Beseitigungspflicht nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung der
Gemeinde in 6ffentliche Abwasseranlagen einleitet;

entgegen § 12 Abs. 1 Grundstlcksanschlisse nicht ausschlieRlich von
der Gemeinde herstellen, unterhalten, erneuern, andern, abtrennen oder
beseitigen lasst;

entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftiche Genehmigung der Gemeinde eine
Grundsticksentwasserungsanlage herstellt, anschlie3t oder andert oder
eine offentliche Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung andert;

die Grundsticksentwasserungsanlage nicht nach den Vorschriften des §
16 und des § 17 Absatze 1 und 3 herstellt, unterhalt oder betreibt;

entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der
Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt;

entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgerate fur Kichenabfalle, Mull,
Papier und dergleichen oder Handtuchspender mit Spulvorrichtungen an
seine Grundstlcksentwasserungsanlage anschlieft;

entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstucksentwasserungsanlage vor der
Abnahme in Betrieb nimmt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer

vorsatzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Absatze 1 bis 7 und
10 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

VII. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

(1)

850
Inkrafttreten

Soweit Abgabeanspriiche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits
entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen,
die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben.
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(2) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Abwassersatzung in der Fassung vom 21. Mai 2025 aul3er Kraft.

Obersontheim, den 15. November 2025

Stephan Turke

Blrgermeister

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO
erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach
8 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegentber der Gemeinde
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrtinden soll, ist zu
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Satzung,
die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersontheim, den 15. November 2025

Stephan Turke

17.11.2025

Blrgermeister ]

Aufstellungsvermerk: 15. November 2025

GOl Fenzel

Seite 34 von 34



		2025-11-17T12:16:51+0000
	Stephan Türke




